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Kennzahlen  

 2011 2012 Veränderung

 in Mio € in Mio € in %

Umsatzerlöse 36.528 39.760 8,8

EBIT1 4.149 3.960 – 4,6

EBIT vor Sondereinflüssen2 5.025 5.671 12,9

EBITDA3 6.918 6.920 0,0

EBITDA vor Sondereinflüssen2 7.613 8.284 8,8

EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen4 20,8 % 20,8 %  

Ergebnis vor Ertragsteuern 3.363 3.248 – 3,4

Konzernergebnis 2.470 2.446 – 1,0

Ergebnis je Aktie (€)5 2,99 2,96 – 1,0

Bereinigtes Ergebnis je Aktie (€)6 4,83 5,35 10,8

Brutto-Cashflow7 5.172 4.599 – 11,1

Netto-Cashflow8 5.060 4.532 – 10,4

Nettofinanzverschuldung 7.013 7.028 0,2

Investitionen (gemäß Segmenttabelle) 1.666 2.012 20,8

Forschungs- und Entwicklungskosten 2.932 3.013 2,8

Dividende pro Aktie der Bayer AG in € 1,65 1,90 15,2

Rundungen können in Einzelfällen dazu führen, dass sich Werte in diesem Bericht nicht exakt zur angege-
benen Summe aufaddieren und dass Prozentangaben sich nicht exakt aus den dargestellten Werten ergeben.
1  EBIT: Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern
2  EBIT(DA) vor Sondereinflüssen stellen Kennzahlen dar, die nach den internationalen Rechnungslegungs-

vorschriften nicht definiert sind. Daher sollten sie nur als ergänzende Information angesehen werden. 
Das Unternehmen geht davon aus, dass das EBITDA vor Sondereinflüssen eine geeignetere Kennzahl für 
die Beurteilung der operativen Geschäftstätigkeit darstellt, da es weder durch Abschreibungen auf im-
materielle Vermögenswerte und Sachanlagen noch durch Sondereinflüsse belastet ist. Das Unternehmen 
möchte dem Leser mit dieser Kennzahl ein Bild der Ertragslage vermitteln, das im Zeitablauf vergleich-
barer und zutreffender informiert. Siehe auch Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 7.2 „Ermittlung 
des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen“, S. 83 im Bayer-Geschäftsbericht 2012.

3  EBITDA: EBIT zuzüglich Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen. Siehe 
auch Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 7.2 „Ermittlung des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen“,  
S. 83 im Bayer-Geschäftsbericht 2012.

4  Die EBITDA- Marge vor Sondereinflüssen berechnet sich aus der Division von EBITDA vor Sondereinflüs-
sen und den Umsatzerlösen. 

5  Ergebnis je Aktie: Berechnung nach IAS 33 (Earnings per Share): Division Konzernergebnis durch durch-
schnittliche Anzahl der Aktien. Details siehe Konzernabschluss, Anhangangabe [16] „Ergebnis je Aktie“, 
S. 222 im Bayer-Geschäftsbericht 2012. 

6  Das bereinigte Ergebnis je Aktie stellt eine Kennzahl dar, die nach den internationalen Rechnungsle-
gungsvorschriften nicht definiert ist. Das Unternehmen geht davon aus, dem Leser mit dieser Kennzahl 
ein Bild der Ertragslage zu vermitteln, das im Zeitablauf vergleichbarer und zutreffender informiert. Zur 
Ermittlung des bereinigten Ergebnisses je Aktie siehe Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 7.3 
„Bereinigtes Ergebnis je Aktie“, S. 84 im Bayer-Geschäftsbericht 2012.

7  Brutto- Cashflow: Ergebnis nach Steuern zuzüglich Ertragsteueraufwand zuzüglich Finanzergebnis 
abzüglich gezahlter bzw. geschuldeter Ertragsteuern zuzüglich Abschreibungen zuzüglich bzw. abzüg-
lich Veränderungen der Pensionsrückstellungen abzüglich Gewinne bzw. zuzüglich Verluste aus dem 
Abgang von langfristigen Vermögenswerten abzüglich Gewinne aus der Neubewertung bisheriger Ver-
mögenswerte bei stufenweisem Unternehmens erwerb. Die Position Veränderung der Pensionsrückstel-
lungen umfasst sowohl die Korrektur nicht zahlungswirksamer Effekte im Ergebnis vor Finanzergebnis 
und Steuern (EBIT) als auch Auszahlungen aufgrund unserer Pensionsverpflichtungen. Details siehe 
Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 7.5 „Finanzlage und Investi tionen Bayer- Konzern“, S. 87 im 
Bayer-Geschäftsbericht 2012.

8  Netto- Cashflow: Entspricht dem Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit nach IAS 7.
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TagesordnungTagesordnung Einladung zur Bayer-Hauptversammlung 2013

Einladung

Wir berufen hiermit unsere ordentliche 
Hauptversammlung ein auf Freitag, den  
26. April 2013, um 10:00 Uhr, Congress-
Centrum Koelnmesse, Eingang Nord, Halle 7, 
Deutz-Mülheimer-Straße 111, 50679 Köln.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und 
des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammen-
gefassten Lageberichts, des Berichts des Aufsichts-
rats, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den 
übernahmerelevanten Angaben und des Vorschlags 
des Vorstands für die Verwendung des Bilanzge-
winns, jeweils für das Geschäftsjahr 2012, sowie 
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz-
gewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den gesamten im 
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 ausgewiese-
nen Bilanzgewinn in Höhe von Euro 1.571.200.835,20 zur 
Ausschüttung einer Dividende von Euro 1,90 je dividen-
denberechtigter Aktie zu verwenden.

Die Dividendensumme beruht auf der Anzahl der dividen-
denberechtigten Aktien am Tag der Aufstellung des Jah-
resabschlusses durch den Vorstand. Falls die Gesellschaft 
zum Zeitpunkt der Hauptversammlung eigene Aktien hält 
und deshalb die Anzahl der zum Zeitpunkt der Hauptver-
sammlung dividendenberechtigten Aktien niedriger ist 
als diejenige am Tag der Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptver-
sammlung einen entsprechend angepassten Gewinnver-
wendungsvorschlag unterbreiten mit der Maßgabe, dass 
bei unveränderter Ausschüttung einer Dividende von 
Euro 1,90 je Aktie der verbleibende Betrag des Bilanz-
gewinns auf neue Rechnung vorgetragen wird. 
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Der vom Vorstand am 18. Februar 2013 aufgestellte Jah-
resabschluss ist vom Aufsichtsrat am 26. Februar 2013 
gemäß § 172 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) gebilligt worden; 
der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Zugleich hat 
der Aufsichtsrat den Konzernabschluss gebilligt. Einer 
Beschlussfassung der Hauptversammlung zur Feststel-
lung des Jahresabschlusses oder zur Billigung des Kon-
zernabschlusses nach § 173 AktG bedarf es deshalb 
nicht. Auch die übrigen vorgenannten Unterlagen sind 
der Hauptversammlung nach § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG 
lediglich zugänglich zu machen, ohne dass es – abgesehen 
von der Beschlussfassung über die Gewinnverwendung – 
einer Beschlussfassung hierzu bedarf.

2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-
jahr 2012 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für die-
ses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-
jahr 2012 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für 
dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

4. Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinn-
abführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und 
der Bayer Beteiligungsverwaltung Goslar GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der 
Gesellschaft und der Bayer Beteiligungsverwaltung 
 Goslar GmbH vom 18. Februar 2013 zuzustimmen.

Die Gesellschaft („Bayer“) und die Bayer Beteiligungs-
verwaltung Goslar GmbH („BBVG“) haben am 18. Februar 
2013 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsver-
trag geschlossen. Der Vertrag hat folgenden Inhalt:

„§ 1
Leitung
(1)  BBVG unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft Bayer. 

Bayer ist demgemäß berechtigt, der Geschäftsführung 
der BBVG hinsichtlich der Leitung der Gesellschaft Wei-
sungen zu erteilen.

(2)  Bayer wird das Weisungsrecht nur durch den Vorstand 
ausüben. Weisungen bedürfen der schriftlichen Form.
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§ 2 
Gewinnabführung
(1)  BBVG verpflichtet sich, ihren ganzen Gewinn an Bayer 

abzuführen. § 301 AktG in der jeweils geltenden Fas-
sung gilt entsprechend. Die Verpflichtung gilt erstmals 
für den ganzen Gewinn des bei Wirksamwerden dieses 
Vertrags laufenden Geschäftsjahrs. 

(2)  BBVG kann mit Zustimmung von Bayer Beträge aus 
dem Jahresüberschuss in andere Gewinnrücklagen 
(§ 272 Abs. 3 HGB) einstellen, sofern dies handels-
rechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmänni-
scher Beurteilung wirtschaftlich begründet ist. Wäh-
rend der Dauer dieses Vertrags gebildete andere 
Gewinnrücklagen nach § 272 Abs. 3 HGB sind auf Ver-
langen von Bayer aufzulösen und zum Ausgleich eines 
Jahresfehlbetrags zu verwenden oder als Gewinn ab-
zuführen. Die Abführung von Beträgen aus der Auflö-
sung von anderen Gewinnrücklagen nach § 272 Abs. 3 
HGB, die vor Beginn dieses Vertrags gebildet wurden, 
oder von Kapitalrücklagen ist ausgeschlossen. 

§ 3
Verlustübernahme
Bayer ist gegenüber BBVG entsprechend den Vorschriften 
des § 302 AktG in seiner jeweils gültigen Fassung zur 
Verlustübernahme verpflichtet. Die Verpflichtung gilt 
erstmals für den Verlust des bei Wirksamwerden dieses 
Vertrags laufenden Geschäftsjahrs.

§ 4
Wirksamwerden und Dauer
(1)  Dieser Vertrag bedarf der Zustimmung durch die 

Gesellschafterversammlung von BBVG und der Haupt-
versammlung von Bayer.

(2)  Der Vertrag wird mit seiner Eintragung in das Handels-
register des Sitzes der BBVG wirksam und gilt – mit 
Ausnahme des Weisungsrechts – rückwirkend für 
die Zeit ab Beginn des Geschäftsjahrs, in dem die 
Eintragung erfolgt. Das Weisungsrecht kann erst ab 
Eintragung des Vertrags in das Handelsregister des 
Sitzes der BBVG ausgeübt werden.
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(3)  Der Vertrag kann ordentlich zum Ende eines Geschäfts-
jahrs unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten 
gekündigt werden, erstmals jedoch zum Ende des 
Geschäftsjahrs, das mindestens fünf Zeitjahre nach dem 
Beginn des Geschäftsjahrs endet, in dem der Vertrag 
wirksam wird. Wird er nicht gekündigt, so verlängert 
er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein 
Geschäftsjahr.

(4)  Das Recht zur Kündigung des Vertrags aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt 
unberührt. Bayer ist insbesondere zur Kündigung aus 
wichtigem Grund berechtigt, wenn sie nicht mehr mit 
Mehrheit an der BBVG beteiligt ist, ein weiterer Gesell-
schafter an der BBVG beteiligt wird oder einer der in 
R 60 Abs. 6 Satz 2 KStR 2004 oder einer an deren Stelle 
tretenden Verwaltungsanweisung geregelten Fälle 
vorliegt. Ein wichtiger Grund zur außerordentlichen 
Kündigung sind insbesondere auch Verschmelzung, 
Spaltung oder Liquidation einer Partei.

§ 5
Sonstige Bestimmungen
Die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer oder 
mehrerer Bestimmungen dieses Vertrags berührt die  
Gültigkeit der übrigen nicht.“

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist im 
gemeinsamen Vertragsbericht des Vorstands der Gesell-
schaft und der Geschäftsführung der Bayer Beteiligungs-
verwaltung Goslar GmbH näher erläutert und begründet. 

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Prüfers für 
eine prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanz-
berichts 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, gestützt auf die Empfehlung 
des Prüfungsausschusses, die PricewaterhouseCoopers 
Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
 Essen, als Jahres- und Konzernabschlussprüfer für das 
Geschäftsjahr 2013 sowie als Prüfer für eine prüferische 
Durchsicht des verkürzten Abschlusses und Zwischen-
lageberichts zum 30. Juni 2013 zu wählen.

***
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Ab Einberufung der Hauptversammlung sind zusammen 
mit dieser Einberufung insbesondere folgende Unterlagen 
im Internet unter www.Bayer.de/HauptVersammlunG 
zugänglich: 

• Jahresabschluss, Konzernabschluss, zusammenge-
fasster Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrats, erläu-
ternder Bericht des Vorstands zu den übernahme-
relevanten Angaben, Vorschlag des Vorstands für die 
Verwendung des Bilanzgewinns, jeweils für das Ge-
schäftsjahr 2012 (Tagesordnungspunkt 1).

• Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwi-
schen der Gesellschaft und der Bayer Beteiligungs-
verwaltung Goslar GmbH, Leverkusen, der gemeinsame 
Bericht von Vorstand und Geschäftsführung zum Ver-
trag sowie Jahresabschlüsse der Parteien und Lagebe-
richte der Gesellschaft jeweils für die letzten drei 
Geschäftsjahre (Tagesordnungspunkt 4).

Diese Unterlagen sind zudem auch während der Haupt-
versammlung zugänglich. Zusätzlich werden diese Unter-
lagen auf Verlangen jedem Aktionär kostenlos in Kopie 
überlassen; dies gilt bei den Unterlagen zu Tagesord-
nungspunkt 4 nur für den Beherrschungs- und Gewinn-
abführungsvertrag, den gemeinsamen Bericht und die 
Jahresabschlüsse der Parteien für die letzten drei Ge-
schäftsjahre.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte, Erwerb 
eigener Aktien
Das Grundkapital der Gesellschaft ist am Tag der Ein-
berufung dieser Hauptversammlung eingeteilt in 
826.947.808 auf den Namen lautende Aktien (Stückaktien), 
die jeweils eine Stimme gewähren. Im Jahr 2012 wurden 
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung  
vom 30. April 2010 62.040 eigene Aktien (entsprechend 
Euro 158.822,40 oder 0,0075 % des Grundkapitals) der 
Gesellschaft im Gegenwert von Euro 3,160 mIO erworben 
und den Mitarbeitern gemäß den Aktien-Optionspro-
grammen des Jahres 2002 zugeteilt.
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Teilnahme an der Hauptversammlung  
und Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur Aus-
übung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre 
berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und 
sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Anmeldung muss 
der Gesellschaft daher spätestens bis Freitag, 19. April 
2013, 24:00 Uhr, unter der nachstehenden Adresse

Bayer Aktiengesellschaft 
Aktionärsservice 
Postfach 14 60
61365 Friedrichsdorf
Telefax-Nr. + 49 (0)69 / 2222-34280
E-Mail-Adresse: Bayer.HV@rsGmBH.cOm 

oder unter Nutzung des passwortgeschützten Internet-
service zur Hauptversammlung  (nachfolgend „Aktionärs-
portal HV-Service“) elektronisch unter der Internetadresse 
www.aktIOnaerspOrtal.Bayer.de gemäß dem dafür vor-
gesehenen Verfahren zugegangen sein. 

Für die Nutzung des „Aktionärsportal HV-Service“ ist eine 
Zugangsberechtigung erforderlich. Die notwendigen 
Angaben für den Zugang zum „Aktionärsportal HV-Service“ 
(Aktionärsnummer und individuelle Zugangsnummer) 
werden mit der Einladung übersandt. Der „Aktionärspor-
tal HV-Service“ steht voraussichtlich ab 2. April 2013 zur 
Verfügung. Die Nutzung ist nur bei Eintragung des Aktio-
närs im Aktienregister bis spätestens Donnerstag, 11. April 
2013 (Eintragungsstand nach der letzten Umschreibung 
an diesem Tag), gewährleistet. Bei nachfolgender Eintra-
gung stehen jedenfalls die anderweitig eröffneten Mög-
lichkeiten der Anmeldung zur Verfügung. Diejenigen Akti-
onäre, die dem E-Mail-Versand der Hauptversammlungs- 
 unterlagen zugestimmt haben, erhalten die E-Mail mit 
der Einberufung als Dateianhang an die von ihnen be-
stimmte E-Mail-Adresse.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nach § 67 Abs. 2 Satz 1 
AktG als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister 
eingetragen ist. Für das Teilnahmerecht sowie für die 
Anzahl der einem Aktionär zustehenden Stimmrechte ist 
demgemäß der Eintragungsstand des Aktienregisters am 
Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Aus abwicklungs-
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technischen Gründen werden in der Zeit von Samstag, 
20. April 2013, bis einschließlich Freitag, 26. April 2013, 
keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen. 
Deshalb entspricht der Eintragungsstand des Aktien-
registers am Tag der Hauptversammlung dem Stand 
nach der letzten Umschreibung am Freitag, 19. April 2013. 
Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter 
Technical Record Date) ist mithin der Ablauf, d. h. 
24:00 Uhr, des 19. April 2013. 

Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen sowie sonstige 
diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte Personen oder 
Vereinigungen dürfen das Stimmrecht für Aktien, die 
ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktien-
register eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächti-
gung ausüben. Einzelheiten zu dieser Ermächtigung 
finden sich in § 135 AktG.

Weitere Hinweise zum Anmeldeverfahren finden sich auf 
dem den Aktionären übersandten Anmeldeformular sowie 
auf der Internetseite www.Bayer.de / HauptVersammlunG

Nach rechtzeitigem Zugang der Anmeldung werden Ein-
trittskarten zur Hauptversammlung ausgestellt, soweit 
sich die Aktionäre nicht für die Bevollmächtigung eines 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters 
oder die Briefwahl entschieden haben. 

Der Handel mit Aktien wird durch eine Anmeldung zur 
Hauptversammlung nicht blockiert. Auch nach erfolgter 
Anmeldung können Aktionäre daher über ihre Aktien 
weiter frei verfügen. Da im Verhältnis zur Gesellschaft als 
Aktionär nur gilt, wer als solcher am Tag der Hauptver-
sammlung im Aktienregister eingetragen ist, kann eine 
Verfügung jedoch Auswirkungen auf die Teilnahme-
berechtigung und die Berechtigung zur Ausübung des 
Stimmrechts haben.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aufgrund der 
 erwarteten großen Zahl von Anmeldungen zu unserer 
Hauptversammlung grundsätzlich maximal zwei Ein-
trittskarten pro Aktionär zuschicken. Dies gilt nicht bei 
der Bevollmächtigung von Inhabern von American 
Depositary Shares der Gesellschaft durch die Verwahr-
bank („Custodian“). 
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Verfahren für die Stimmabgabe durch  
einen Bevollmächtigten
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch 
einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung 
von Aktionären, ausüben zu lassen. Auch in diesen Fällen 
ist eine rechtzeitige Anmeldung (siehe oben unter „Teil-
nahme an der Hauptversammlung und Ausübung des 
Stimmrechts“) erforderlich. Die Erteilung einer Vollmacht 
ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung 
zulässig. Zur Vollmachtserteilung kommen sowohl Erklä-
rungen gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch 
gegenüber der Gesellschaft in Betracht. Insbesondere 
kann der Aktionär bei der Anmeldung erklären, dass er an 
der Hauptversammlung nicht persönlich, sondern durch 
einen bestimmten Bevollmächtigten teilnehmen will. 

Die Aktionäre erhalten mit Zusendung der Einladung zur 
Hauptversammlung ein Anmeldeformular, das unter an-
derem zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder 
zur Eintrittskartenbestellung für einen Bevollmächtigten 
verwendet werden kann. Ein Muster des Anmeldeformu-
lars wird den Aktionären zudem auf der Internetseite 
www.Bayer.de / HauptVersammlunG zur Einsichtnahme 
zugänglich gemacht. Außerdem befinden sich im Stimm-
kartenblock, der bei Einlass zur Hauptversammlung aus-
gehändigt wird, Karten für die Vollmachts- und ggf. Wei-
sungserteilung während der Hauptversammlung. Der 
„Aktionärsportal HV-Service“ beinhaltet zudem ein (On-
line-)Formular, das bereits mit der Anmeldung, aber auch 
zu einem späteren Zeitpunkt eine Vollmachtserteilung an 
Dritte sowie eine Vollmachts- und Weisungserteilung an 
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
ermöglicht. Die von der Gesellschaft ausgestellten Ein-
trittskarten enthalten ebenfalls ein Formular zur Voll-
machtserteilung. 

Die Aktionäre, die von der Möglichkeit einer Stimmrechts-
vertretung Gebrauch machen wollen, werden insbesondere 
auf das Folgende hingewiesen:
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Von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Ge-
sellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu bevollmäch-
tigen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-
vertreter werden aufgrund einer ihnen erteilten Voll macht 
das Stimmrecht nur ausüben, soweit ihnen eine Weisung 
erteilt wurde; sie sind verpflichtet, weisungsgemäß ab-
zustimmen. Dabei sind allerdings nur Weisungen zu 
 Beschlussvorschlägen (einschließlich etwaiger Anpassun-
gen) von Vorstand und / oder Aufsichtsrat und zu mit 
 einer Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 
AktG bekannt gemachten Beschlussvorschlägen von Akti-
onären möglich.

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft 
 benannten Stimmrechtsvertreter bedürfen der Textform 
(§ 126b BGB), sofern diese nicht unter Nutzung des 
„Aktionärsportal HV-Service“ erfolgen.

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft 
 benannten Stimmrechtsvertreter können vor der Haupt-
versammlung durch die Rücksendung des zusammen mit 
der Einladung zur Hauptversammlung übersandten 
Anmeldeformulars per Brief oder im Rahmen der Haupt-
versammlung durch Nutzung der im Stimmkartenblock 
dafür vorgesehenen Vollmachtskarte erfolgen. Unbescha-
det der notwendigen Anmeldung bis Freitag, 19. April 
2013, 24:00 Uhr (siehe oben unter „Teilnahme an der 
Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“), 
muss im Falle der Vollmachtserteilung per Brief dieser 
bis Donnerstag, 25. April 2013 (Tag des Posteingangs), 
unter der oben genannten postalischen Anschrift zuge-
gangen sein. 

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter können unter Nutzung 
des übersandten Anmeldeformulars zudem auch per Fax 
unter der oben genannten Fax-Nummer oder elektro-
nisch über den „Aktionärsportal HV-Service“ (siehe „Teil-
nahme an der Hauptversammlung und Ausübung des 
Stimmrechts“) unter Nutzung des dort enthaltenen  
(Online-)Formulars erteilt werden. Unbeschadet der 
 notwendigen Anmeldung bis Freitag, 19. April 2013, 
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24:00 Uhr (siehe oben unter „Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und Ausübung des Stimmrechts“), ist die Er-
teilung von Vollmacht und Weisungen per Fax oder 
über den „Aktionärs portal HV-Service“ jeweils bis Don-
nerstag, 25. April 2013, 12:00 Uhr, möglich. 

Für einen Widerruf der Vollmachtserteilung an einen von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter gelten 
die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der 
Übermittlung und zu den Fristen entsprechend. Möchte 
ein Aktionär trotz bereits erfolgter Bevollmächtigung eines 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters an 
der Hauptversammlung selbst oder durch einen Vertreter 
teilnehmen und die betreffenden Aktien vertreten, so ist 
dies möglich. Insoweit wird der von der Gesellschaft 
benannte Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht 
ausüben. Ebenso wird der von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben, 
soweit ein Aktionär seine Stimmen durch Briefwahl ab-
gibt (siehe unten unter „Stimmabgabe durch Briefwahl“). 

Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
finden sich ebenfalls auf dem übersandten Anmelde-
formular. 

Bevollmächtigung anderer Personen
Wenn die Erteilung einer Vollmacht zugunsten einer ande-
ren Person als einem von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter erfolgt und nicht dem Anwen-
dungsbereich des § 135 AktG (insbesondere Bevollmäch-
tigung von Kreditinstituten und Aktionärsvereinigungen) 
unterliegt, gilt: Für die Erteilung und den Widerruf von 
Vollmachten sowie den Nachweis gegenüber der Gesell-
schaft ist Textform (§ 126b BGB) erforderlich. Erfolgt die 
Erteilung der Vollmacht oder deren Widerruf durch eine 
Erklärung gegenüber der Gesellschaft, so kann diese un-
ter der oben genannten Adresse in Textform (§ 126b BGB) 
oder darüber hinaus auch unter Nutzung des „Aktionärs-
portal HV-Service“ (siehe „Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und Ausübung des Stimmrechts“) abgegeben 
werden. 
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Im Anwendungsbereich des § 135 AktG (insbesondere 
Bevollmächtigung von Kreditinstituten und Aktionärs-
vereinigungen) wird weder von § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG 
Textform verlangt noch enthält die Satzung für diesen 
Fall eine besondere Regelung. Deshalb können die Kre-
ditinstitute sowie sonstige diesen gemäß § 135 AktG 
gleichgestellte Personen oder Vereinigungen für ihre 
 Bevollmächtigung Formen vorsehen, die allein den für 
diesen Fall der Vollmachtserteilung geltenden gesetzli-
chen Bestimmungen, insbesondere denen in § 135 AktG, 
genügen müssen. 

Nachweisübermittlung
Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesell-
schaft erteilt oder wird der Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft bevollmächtigt, ist ein zusätzlicher Nachweis 
der Bevollmächtigung nicht erforderlich. Wird hingegen 
die Vollmacht durch Erklärung gegenüber dem Bevoll-
mächtigten erteilt, kann die Gesellschaft einen Nachweis 
der Bevollmächtigung verlangen, soweit sich nicht aus 
§ 135 AktG etwas anderes ergibt. Ein Nachweis der 
Bevollmächtigung kann der Gesellschaft bereits vor der 
Hauptversammlung übermittelt werden. 

Wir bieten folgende Wege elektronischer Kommunikation 
zur Übermittlung des Nachweises über die Bestellung eines 
Bevollmächtigten an. Der Nachweis kann der Gesellschaft 
unter Nutzung des „Aktionärsportal HV-Service“ gemäß 
dem dafür vorgesehenen Verfahren (siehe oben unter 
„Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung 
des Stimmrechts“) oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse 
Bayer.HV@rsGmBH.cOm übermittelt werden. Die Über-
mittlung des Nachweises über den „Aktionärsportal HV-
Service“ ist bis Donnerstag, 25. April 2013, 12:00 Uhr, 
möglich. Der per E-Mail übermittelte Nachweis der Be-
vollmächtigung kann der Anmeldung nur dann eindeutig 
zugeordnet werden, wenn entweder der Name, das Ge-
burtsdatum und die Adresse des Aktionärs oder die Akti-
onärsnummer angegeben sind. Angegeben werden sollen 
auch der Name und die postalische Anschrift des zu 
Bevollmächtigenden, damit diesem die Eintrittskarte 
übersandt werden kann. 
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Stimmabgabe durch Briefwahl
Aktionäre können ihre Stimmen auch schriftlich oder im 
Wege elektronischer Kommunikation abgeben, ohne an 
der Hauptversammlung teilzunehmen („Briefwahl“). 
Auch hierzu ist die rechtzeitige Anmeldung erforderlich 
(siehe oben unter „Teilnahme an der Hauptversammlung 
und Ausübung des Stimmrechts“). Die Abgabe von Stim-
men durch Briefwahl ist auf die Abstimmung über Be-
schlussvorschläge (einschließlich etwaiger Anpassungen) 
von Vorstand und / oder Aufsichtsrat und auf mit einer  
Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG 
bekannt gemachte Beschlussvorschläge von Aktionären 
beschränkt.

Unbeschadet der notwendigen Anmeldung bis Freitag, 
19. April 2013, 24:00 Uhr (siehe oben unter „Teilnahme 
an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimm-
rechts“), kann die schriftliche Briefwahl bis Donnerstag, 
25. April 2013 (Tag des Posteingangs), unter der obigen 
postalischen Adresse (siehe „Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und Ausübung des Stimmrechts“) eingehen.

Die Stimmabgabe durch Briefwahl kann auch per Fax 
unter der oben genannten Fax-Nummer oder elektro-
nisch über den „Aktionärsportal HV-Service“ zur Haupt-
versammlung (siehe oben unter „Teilnahme an der 
Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“) 
unter Nutzung des dort enthaltenen (Online-)Formulars 
erfolgen. Unbeschadet der notwendigen Anmeldung 
bis Freitag, 19. April 2013, 24:00 Uhr (siehe oben unter 
„Teil nahme an der Hauptversammlung und Ausübung 
des Stimmrechts“), ist die Stimmabgabe per Fax oder 
über den „Aktionärsportal HV-Service“ jeweils bis Don-
nerstag, 25. April 2013, 12:00 Uhr, möglich.

Für einen Widerruf der Stimmabgabe durch Briefwahl 
gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten 
der Übermittlung und zu den Fristen entsprechend. 
Möchte ein Aktionär trotz bereits erfolgter Stimmabgabe 
durch Briefwahl an der Hauptversammlung selbst oder 
durch einen Vertreter teilnehmen und die betreffenden 
Aktien vertreten, so ist dies möglich, gilt aber als Wider-
ruf der im Wege der Briefwahl erfolgten Stimmabgabe. 
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Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, Aktionärsvereini-
gungen und diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte 
Personen können sich der Briefwahl bedienen.

Ergänzung der Tagesordnung 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten 
Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
500.000 Euro (das entspricht 195.313 Aktien) erreichen, 
können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegen-
stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine  Begründung 
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist 
in schriftlicher Form an den Vorstand zu richten; es kann 
wie folgt adressiert werden:

Bayer Aktiengesellschaft 
Vorstand 
Gebäude W11
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen

Verlangen zur Ergänzung der Tagesordnung müssen der 
Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung, 
also bis Dienstag, 26. März 2013, 24:00 Uhr, zugehen. 
Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindes-
tens drei Monaten vor dem Tag des Zugangs des Verlan-
gens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis 
zur Entscheidung über den Antrag halten. Bekannt zu 
machende Ergänzungen der Tagesordnung werden  
– soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt 
gemacht werden – unverzüglich im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht. Sie sind außerdem unverzüglich über 
die Internetadresse www.Bayer.de/HauptVersammlunG 
zugänglich.

Gegenantragsrecht und Wahlvorschläge
Jeder Aktionär hat das Recht, Anträge und Wahlvorschläge 
zu Punkten der Tagesordnung sowie zur Geschäftsordnung 
in der Hauptversammlung zu stellen, ohne dass es hierfür 
vor der Hauptversammlung einer Ankündigung, Veröffent-
lichung oder sonstigen besonderen Handlung bedarf.

D1_02_Einladung_zur_Bayer_Hauptversammlung.indd   15 21.02.13   16:41



Tagesordnung

16

Tagesordnung Einladung zur Bayer-Hauptversammlung 2013 TagesordnungTagesordnung

Die Gesellschaft wird Gegenanträge im Sinne des § 126 
AktG und Wahlvorschläge im Sinne des § 127 AktG ein-
schließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung, 
die allerdings für Wahlvorschläge nicht erforderlich ist, 
und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter 
www.Bayer.de/HauptVersammlunG zugänglich machen, 
wenn sie der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Ver-
sammlung, also bis Donnerstag, 11. April 2013, 24:00 Uhr, 
der Gesellschaft an nachfolgend genannte Adresse

Bayer Aktiengesellschaft 
Gebäude Q26 (Rechtsabteilung)
Kaiser-Wilhelm-Allee 20
51373 Leverkusen
Telefax: + 49 (0) 214 / 30-26786
E-Mail-Adresse: HV.GeGenantraeGe@Bayer.cOm

übersandt hat und die übrigen Voraussetzungen für eine 
entsprechende Pflicht gemäß § 126 AktG bzw. § 127 AktG 
erfüllt sind. 

Auskunftsrecht
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf ein in 
der Hauptversammlung gestelltes Verlangen in der Haupt-
versammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegen-
heiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachge-
mäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung 
erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht 
besteht. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die 
rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesell-
schaft zu einem verbundenen Unternehmen und die Lage 
des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezo-
genen Unternehmen. Außerdem ist zu Tagesordnungs-
punkt 4 gemäß § 293g Abs. 3 AktG jedem Aktionär auf 
ein in der Hauptversammlung gestelltes Verlangen vom 
Vorstand Auskunft über alle für den Vertragsschluss we-
sentlichen Angelegenheiten der unter diesem Tagesord-
nungspunkt genannten Bayer Beteiligungsverwaltung 
Goslar GmbH zu geben.
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Weitergehende Erläuterungen
Diese und weitergehende Informationen zu den Rechten 
der Aktionäre gemäß § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 
und § 131 Abs. 1 AktG sind auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter www.Bayer.de/HauptVersammlunG 
zugänglich.

Teilweise Übertragung
Alle Aktionäre der Gesellschaft sowie die interessierte 
 Öffentlichkeit können die Rede des Vorstandsvorsitzen-
den in der Hauptversammlung am 26. April 2013 ab 
ca. 10:10 Uhr live im Internet unter www.Bayer.de/
HauptVersammlunG verfolgen. Eine darüber hinausge-
hende Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung 
erfolgt nicht.

Leverkusen, im Februar 2013
Bayer Aktiengesellschaft

Der Vorstand
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Den Online-
Geschäftsbericht 
von Bayer  
finden Sie unter 
bAyer.de/Gb12

Weitere Informa- 
tionen zur Haupt-
versammlung 
finden Sie unter  
bAyer.de / hv
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Kennzahlen  

 2011 2012 Veränderung

 in Mio € in Mio € in %

Umsatzerlöse 36.528 39.760 8,8

EBIT1 4.149 3.960 – 4,6

EBIT vor Sondereinflüssen2 5.025 5.671 12,9

EBITDA3 6.918 6.920 0,0

EBITDA vor Sondereinflüssen2 7.613 8.284 8,8

EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen4 20,8 % 20,8 %  

Ergebnis vor Ertragsteuern 3.363 3.248 – 3,4

Konzernergebnis 2.470 2.446 – 1,0

Ergebnis je Aktie (€)5 2,99 2,96 – 1,0

Bereinigtes Ergebnis je Aktie (€)6 4,83 5,35 10,8

Brutto-Cashflow7 5.172 4.599 – 11,1

Netto-Cashflow8 5.060 4.532 – 10,4

Nettofinanzverschuldung 7.013 7.028 0,2

Investitionen (gemäß Segmenttabelle) 1.666 2.012 20,8

Forschungs- und Entwicklungskosten 2.932 3.013 2,8

Dividende pro Aktie der Bayer AG in € 1,65 1,90 15,2

Rundungen können in Einzelfällen dazu führen, dass sich Werte in diesem Bericht nicht exakt zur angege-
benen Summe aufaddieren und dass Prozentangaben sich nicht exakt aus den dargestellten Werten ergeben.
1  EBIT: Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern
2  EBIT(DA) vor Sondereinflüssen stellen Kennzahlen dar, die nach den internationalen Rechnungslegungs-

vorschriften nicht definiert sind. Daher sollten sie nur als ergänzende Information angesehen werden. 
Das Unternehmen geht davon aus, dass das EBITDA vor Sondereinflüssen eine geeignetere Kennzahl für 
die Beurteilung der operativen Geschäftstätigkeit darstellt, da es weder durch Abschreibungen auf im-
materielle Vermögenswerte und Sachanlagen noch durch Sondereinflüsse belastet ist. Das Unternehmen 
möchte dem Leser mit dieser Kennzahl ein Bild der Ertragslage vermitteln, das im Zeitablauf vergleich-
barer und zutreffender informiert. Siehe auch Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 7.2 „Ermittlung 
des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen“, S. 83 im Bayer-Geschäftsbericht 2012.

3  EBITDA: EBIT zuzüglich Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen. Siehe 
auch Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 7.2 „Ermittlung des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen“,  
S. 83 im Bayer-Geschäftsbericht 2012.

4  Die EBITDA- Marge vor Sondereinflüssen berechnet sich aus der Division von EBITDA vor Sondereinflüs-
sen und den Umsatzerlösen. 

5  Ergebnis je Aktie: Berechnung nach IAS 33 (Earnings per Share): Division Konzernergebnis durch durch-
schnittliche Anzahl der Aktien. Details siehe Konzernabschluss, Anhangangabe [16] „Ergebnis je Aktie“, 
S. 222 im Bayer-Geschäftsbericht 2012. 

6  Das bereinigte Ergebnis je Aktie stellt eine Kennzahl dar, die nach den internationalen Rechnungsle-
gungsvorschriften nicht definiert ist. Das Unternehmen geht davon aus, dem Leser mit dieser Kennzahl 
ein Bild der Ertragslage zu vermitteln, das im Zeitablauf vergleichbarer und zutreffender informiert. Zur 
Ermittlung des bereinigten Ergebnisses je Aktie siehe Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 7.3 
„Bereinigtes Ergebnis je Aktie“, S. 84 im Bayer-Geschäftsbericht 2012.

7  Brutto- Cashflow: Ergebnis nach Steuern zuzüglich Ertragsteueraufwand zuzüglich Finanzergebnis 
abzüglich gezahlter bzw. geschuldeter Ertragsteuern zuzüglich Abschreibungen zuzüglich bzw. abzüg-
lich Veränderungen der Pensionsrückstellungen abzüglich Gewinne bzw. zuzüglich Verluste aus dem 
Abgang von langfristigen Vermögenswerten abzüglich Gewinne aus der Neubewertung bisheriger Ver-
mögenswerte bei stufenweisem Unternehmens erwerb. Die Position Veränderung der Pensionsrückstel-
lungen umfasst sowohl die Korrektur nicht zahlungswirksamer Effekte im Ergebnis vor Finanzergebnis 
und Steuern (EBIT) als auch Auszahlungen aufgrund unserer Pensionsverpflichtungen. Details siehe 
Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 7.5 „Finanzlage und Investi tionen Bayer- Konzern“, S. 87 im 
Bayer-Geschäftsbericht 2012.

8  Netto- Cashflow: Entspricht dem Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit nach IAS 7.
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Kennzahlen  

 2011 2012 Veränderung

 in Mio € in Mio € in %

Umsatzerlöse 36.528 39.760 8,8

EBIT1 4.149 3.960 – 4,6

EBIT vor Sondereinflüssen2 5.025 5.671 12,9

EBITDA3 6.918 6.920 0,0

EBITDA vor Sondereinflüssen2 7.613 8.284 8,8

EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen4 20,8 % 20,8 %  

Ergebnis vor Ertragsteuern 3.363 3.248 – 3,4

Konzernergebnis 2.470 2.446 – 1,0

Ergebnis je Aktie (€)5 2,99 2,96 – 1,0

Bereinigtes Ergebnis je Aktie (€)6 4,83 5,35 10,8

Brutto-Cashflow7 5.172 4.599 – 11,1

Netto-Cashflow8 5.060 4.532 – 10,4

Nettofinanzverschuldung 7.013 7.028 0,2

Investitionen (gemäß Segmenttabelle) 1.666 2.012 20,8

Forschungs- und Entwicklungskosten 2.932 3.013 2,8

Dividende pro Aktie der Bayer AG in € 1,65 1,90 15,2

Rundungen können in Einzelfällen dazu führen, dass sich Werte in diesem Bericht nicht exakt zur angege-
benen Summe aufaddieren und dass Prozentangaben sich nicht exakt aus den dargestellten Werten ergeben.
1  EBIT: Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern
2  EBIT(DA) vor Sondereinflüssen stellen Kennzahlen dar, die nach den internationalen Rechnungslegungs-

vorschriften nicht definiert sind. Daher sollten sie nur als ergänzende Information angesehen werden. 
Das Unternehmen geht davon aus, dass das EBITDA vor Sondereinflüssen eine geeignetere Kennzahl für 
die Beurteilung der operativen Geschäftstätigkeit darstellt, da es weder durch Abschreibungen auf im-
materielle Vermögenswerte und Sachanlagen noch durch Sondereinflüsse belastet ist. Das Unternehmen 
möchte dem Leser mit dieser Kennzahl ein Bild der Ertragslage vermitteln, das im Zeitablauf vergleich-
barer und zutreffender informiert. Siehe auch Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 7.2 „Ermittlung 
des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen“, S. 83 im Bayer-Geschäftsbericht 2012.

3  EBITDA: EBIT zuzüglich Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen. Siehe 
auch Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 7.2 „Ermittlung des EBIT(DA) vor Sondereinflüssen“,  
S. 83 im Bayer-Geschäftsbericht 2012.

4  Die EBITDA- Marge vor Sondereinflüssen berechnet sich aus der Division von EBITDA vor Sondereinflüs-
sen und den Umsatzerlösen. 

5  Ergebnis je Aktie: Berechnung nach IAS 33 (Earnings per Share): Division Konzernergebnis durch durch-
schnittliche Anzahl der Aktien. Details siehe Konzernabschluss, Anhangangabe [16] „Ergebnis je Aktie“, 
S. 222 im Bayer-Geschäftsbericht 2012. 

6  Das bereinigte Ergebnis je Aktie stellt eine Kennzahl dar, die nach den internationalen Rechnungsle-
gungsvorschriften nicht definiert ist. Das Unternehmen geht davon aus, dem Leser mit dieser Kennzahl 
ein Bild der Ertragslage zu vermitteln, das im Zeitablauf vergleichbarer und zutreffender informiert. Zur 
Ermittlung des bereinigten Ergebnisses je Aktie siehe Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 7.3 
„Bereinigtes Ergebnis je Aktie“, S. 84 im Bayer-Geschäftsbericht 2012.

7  Brutto- Cashflow: Ergebnis nach Steuern zuzüglich Ertragsteueraufwand zuzüglich Finanzergebnis 
abzüglich gezahlter bzw. geschuldeter Ertragsteuern zuzüglich Abschreibungen zuzüglich bzw. abzüg-
lich Veränderungen der Pensionsrückstellungen abzüglich Gewinne bzw. zuzüglich Verluste aus dem 
Abgang von langfristigen Vermögenswerten abzüglich Gewinne aus der Neubewertung bisheriger Ver-
mögenswerte bei stufenweisem Unternehmens erwerb. Die Position Veränderung der Pensionsrückstel-
lungen umfasst sowohl die Korrektur nicht zahlungswirksamer Effekte im Ergebnis vor Finanzergebnis 
und Steuern (EBIT) als auch Auszahlungen aufgrund unserer Pensionsverpflichtungen. Details siehe 
Zusammengefasster Lagebericht, Kapitel 7.5 „Finanzlage und Investi tionen Bayer- Konzern“, S. 87 im 
Bayer-Geschäftsbericht 2012.

8  Netto- Cashflow: Entspricht dem Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit nach IAS 7.
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